
Satzung des Vereins SeniorenNet Kiel
§ 1   Grundsätze

 1  Der Verein heißt „SeniorenNet Kiel“ (nachfolgend SNK), sein Sitz ist Kiel.

 2  Das Mindestalter der Mitglieder beträgt 50 Jahre.  
Ausnahmen beschließt der Vorstand.

 3  Der Verein ist politisch und weltanschaulich neutral.

 4  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

    

§ 2   Zweck

   Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Kommunikation insbeson-
dere älterer Menschen im Sinne von § 52 Abs. 2 Satz 1 Nummer 7 Abgabenord-
nung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere:

 a  durch die Schulung und Beratung älterer Menschen, um ihnen den Umgang mit 
elektronischen Medien zu erleichtern und sie zu befähigen, diese Medien als 
selbstverständliche Instrumente ihres Alltags aktiv und kreativ zu nutzen. Dies gilt 
auch für die Unterstützung und Gestaltung unserer Vereinsarbeit.

 b  dadurch, dass der Verein sich bemüht, seine Mitglieder zu unterstützen, ihr Wis-
sen und Können um zeitgemäße Kommunikation weiterzuentwickeln, um es dann 
in den Verein einzubringen sowie Erfahrungen zu machen und sich auszutau-
schen. Zeitgemäß ist die Kommunikation dann, wenn sie die neuesten Erkennt-
nisse der Wissenschaft berücksichtigt (z.B. auf den Gebieten von Technik und 
Sozialwissenschaften).

    

§ 3   Gemeinnützigkeit

   Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein 
ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

   Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Pauschale 
Aufwandsentschädigungen werden jedoch an die Vorstandsmitglieder, Fachver-
antwortlichen und an die Tutoren gezahlt. Die Zahlungen dürfen nicht unange-
messen hoch sein. 

   Es gilt die jeweils gültige Entschädigungsordnung.

    

§ 4   Mitgliedschaft

 1  Mitglieder müssen natürliche Personen sein.
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 2  Die Mitgliedschaft muss beim Vorstand schriftlich beantragt werden. Die Mitglied-
schaft beginnt mit der Mitteilung über die erfolgte Aufnahme an das Mitglied.

§ 4 3  Als Nachweis der Mitgliedschaft gelten die angenommenen Beitragszahlungen.

 4  Die Mitgliedschaft endet:

  a durch Austritt.

   Der Austritt muss bis zum 30. November schriftlich oder per E-Mail dem Vorstand 
gegenüber erklärt werden und wird wirksam zum Ende des jeweiligen Kalender-
jahres.

b durch Tod.

 c durch Ausschluss, wenn das Mitglied gegen Zweck oder Interessen des Vereins 
grob verstoßen hat und angehört worden ist. Dieser Ausschluss wird vom Vor-
stand beschlossen.

  d durch Ausschluss, wenn das Mitglied mit der Entrichtung des Beitrags im Rück-
stand und schriftlich gemahnt worden ist. Dieser Ausschluss wird vom Vorstand 
beschlossen.

 5  Natürliche Personen können von der Mitgliederversammlung zu beitragsfrei ge-
stellten Ehrenmitgliedern ernannt werden.

    

§ 5   Beitrag

 1  Von den Mitgliedern wird – mit Ausnahme der Ehrenmitglieder - kalenderjährlich 
ein Beitrag erhoben. Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung durch 
Festlegung einer Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist.

 2  Der Vorstand ist berechtigt, im Einzelfall aus sozialen Gründen auf Antrag eines 
Mitglieds und bei Vorlage entsprechender Nachweise auf die Erhebung von Bei-
trägen ganz oder teilweise zu verzichten.

§ 6   Mitgliederversammlung

 1  Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie soll in grund-
sätzlichen und kann in allen Angelegenheiten des Vereins entscheiden, die nicht 
ausdrücklich dem Vorstand zugewiesen sind.

 2  Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:

a Wahl und Abwahl der Mitglieder des Vorstands.

b Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Vorstands und des Berichts der Mit-
glieder zur Rechnungsprüfung.

c Entlastung des Vorstands.

 d Festsetzung des Haushaltsplans für ein Kalenderjahr.
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  e Entscheidung über den Ausschluss eines Mitglieds durch den Vorstand wegen 
groben Verstoßes gegen Zweck oder Interessen des Vereins, falls das Mitglied 
gegen diesen Ausschluss schriftlich Widerspruch erhebt

§ 6  f Erlass einer Beitrags- und einer Entschädigungsordnung sowie einer Ordnung 
über Ehrenmitgliedschaft und Fördermitgliedschaft

  g Wahl von zwei Mitgliedern zur Rechnungsprüfung. 

  h Beschlussfassung über Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins.

 3  Die Mitgliederversammlung findet zumindest einmal im Kalenderjahr in der Regel 
bis zum 30. April statt.

   Sie findet auch statt, wenn es ein Sechstel der Mitglieder mit Begründung in Text-
form verlangt. Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstand spätestens einen 
Monat vorher mit vorläufiger Tagesordnung in Textform eingeladen. Spätestens 
einen Monat vor der Mitgliederversammlung müssen der Entwurf des Haushalts-
plans und des Rechnungsabschlusses für das Kalenderjahr allen Mitgliedern zu-
gesandt werden. Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, ist die 
Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig.

4  Die Mitgliederversammlung setzt zu Beginn die Tagesordnung fest. Die vorläufige 
Tagesordnung darf nur mit Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
in der Mitgliederversammlung erweitert werden.

5  Soweit diese Satzung oder zwingende gesetzliche Vorgaben keine anderen Be-
stimmungen treffen, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben un-
berücksichtigt.

 6  Durch Stimmzettel muss abgestimmt werden, wenn:

  a auf Frage des die Sitzung leitenden Mitglieds mehr als fünf Mitglieder es verlan-
gen oder

  b mehr Mitglieder kandidieren als im gleichen Wahlgang zu wählen sind.

  c Bei Abstimmungen per elektronischer Kommunikation gilt das entsprechend.

§ 7   Vorstand

 1  Der Vorstand leitet den Verein im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung.

 2  Dem Vorstand obliegen besonders:

  a Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.

  b Erstellung des Tätigkeitsberichts an die Mitgliederversammlung.

  c Rechnungsabschluss für ein Kalenderjahr.
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§ 7  d Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr

  e Ausschluss eines Mitglieds wegen Nichtentrichtung des Beitrags.

 f Ausschluss eines Mitglieds wegen groben Verstoßes gegen Zweck oder Interes-
sen des Vereins.

 3  Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

Der Vorstand besteht aus maximal 5 Personen, die von der Mitgliederversamm-
lung gewählt werden.Der Vorstand entscheidet über seine interne Aufgabenvertei-
lung. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte zwei Vorstandsmitglieder, die den Ver-
ein im Sinne des § 26 BGB vertreten. Sie sind jeweils allein vertretungsberechtigt. 
Im Innenverhältnis sind sie an die Beschlüsse des Vorstands gebunden.

   Für die Rechtshandlung soll ein Vorstandsbeschluss bestehen. Der Vorstand 
wählt aus seiner Mitte zwei Vorstandsmitglieder, die den Verein im Sinne des § 26 
BGB vertreten. Sie sind jeweils alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis 
sind sie an die Beschlüsse des Vorstands gebunden.

 4  Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 2 Jahre. Vorstandsmitglieder bleiben 
bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers im Amt.

   Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.

   Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode vorzeitig aus, so 
bestimmt der Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen ein kommissarisches, voll stimmberechtigtes Vorstandsmitglied bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung.

  Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet automatisch auch das Amt im 
Vorstand. 
Der Vorstand insgesamt oder einzelne seiner Mitglieder können mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder in der Mitgliederversammlung abgewählt werden.

§ 7 5  Zu Sitzungen des Vorstands wird durch das laut interner Arbeitsverteilung dafür 
zuständige Vorstandsmitglied oder dessen Stellvertreter in Textform  oder telefo-
nisch eingeladen. Die Einladungsfrist soll eine Woche betragen.

 6  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder an der Vor-
standssitzung teilnimmt.

 7  Im Vorstand wird offen gewählt.

 8  Der Vorstand kann Mitgliedern einzelne seiner Aufgaben übertragen. Wenn Mit-
glieder im Auftrag des Vorstands tätig sind, werden ihnen notwendige Aufwen-
dungen nach vorheriger Absprache ersetzt.

 9  Mitglieder des Vorstandes erhalten für ihre Vorstandstätigkeit eine pauschale Ver-
gütung gemäß Entschädigungsordnung.
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§ 7a   Beschlussfassungen in Online Verfahren und per Umlaufverfahren
 1  Abweichend von § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Vorstand nach seinem Ermes-

sen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mit-
gliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen 
und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben 
können oder müssen (Online-Mitgliederversammlung). Für eine Online-Mitglie-
derversammlung gilt § 6 entsprechend, soweit nachfolgend keine abweichenden 
Regelungen getroffen werden.

2  Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlun-
gen“ geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die Durchfüh-
rung einer solchen Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere sicher-
stellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilneh-
men und ihre Rechte wahrnehmen und den ordnungsgemäßen Ablauf der Ver-
sammlung gewährleisten.

 3  Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist der Vorstand 
zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle 
Fassung der Geschäftsordnung wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage 
des Vereins für alle Mitglieder verbindlich.

 4  Abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederver-
sammlung gültig, wenn

  a alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden, 

  b bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte von ihnen ihre 
Stimmen in Textform abgegeben hat und

  c der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

§ 7a 5  Die vorstehenden Bestimmungen gelten für die Beschlussfassungen des Vor-
standes entsprechend.

§ 8   Protokollführung

 1  Über jede Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung ist Protokoll zu führen. 
Dies gilt auch für sonstige vom Vorstand einberufene Arbeitssitzungen.

 2  Das die Sitzung leitende Mitglied kann bei Abwesenheit des gewählten Protokoll-
führers ein Vorstandsmitglied zur Protokollführung bestimmen.

 3  Das protokollführende Mitglied hat es zu unterzeichnen. Das Protokoll bedarf der 
Genehmigung des Vorstands.

 4  Alle Protokolle werden auf der Homepage veröffentlicht.

§ 9   Rechnungsprüfung
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   Die kalenderjährliche Rechnungsprüfung obliegt zwei damit beauftragten Mitglie-
dern, die nicht dem Vorstand angehören.

   Sie werden für zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. 

§ 10   Datenschutz

   Zur Förderung der Nutzung moderner elektronischer Medien (gem. Satzungs-
zweck), gehört auch die Prävention der Gefahren, die durch den Umgang mit die-
sen Medien drohen. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mit-
glieder ausschließlich zur Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses und des Ver-
einszwecks gemäß dieser Satzung. Dabei ist der Datenschutz ein wichtiges The-
ma. Grundlage für die Datenverarbeitung durch den Verein sind die Bestimmun-
gen der Datenschutz-Grundverordnung bzw. des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Der Vorstand ist berechtigt, eine Vereinsordnung zum Umgang mit personenbe-
zogenen Daten zu erlassen.

§ 11   Haftung

 1  Die Mitglieder haften nicht mit ihrem Privatvermögen für Vereinsschulden.

2  Wenn der Verein aufgrund des Verhaltens oder der Tätigkeit eines Mitglieds in 
kostenpflichtige Haftung genommen wird, kann er Rückgriff auf das Mitglied neh-
men, wenn es den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat - be-
sonders bei Verletzung von Datenschutz- oder Urheberrechten. Entsprechend 
kann der Rückgriff auch auf mehrere Mitglieder genommen werden.

§ 11 3  Wenn ein Mitglied von Dritten wegen Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird, das im Auftrag des Vorstands tätig gewesen ist und den Schaden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht hat, soll der Verein an Stelle des Mit-
glieds Schadenersatz leisten.  
Das gilt nicht, wenn das Mitglied für diesen Schadensfall Versicherungsschutz hat 
und nicht für Schäden im Straßenverkehr.

 4  Im Auftrag des Vorstands sind regelmäßig die Mitglieder tätig, die vom Vorstand 
mit einem Sachgebiet betraut worden sind.

 5  Der Verein haftet nicht für Schäden an mitgebrachten eigenen Geräten und Zu-
behör im Falle einer Beschädigung oder eines Verlustes.  
Die Nutzung des SNK- eigenen Zubehörs sowie Software geschieht ebenfalls auf 
eigenes Risiko.

8. November 2021 11:22                                                                                                         Seite  / 6 14



 6  Die Vereinshaftung und die persönliche Haftung sind insbesondere auch dann 
ausgeschlossen, sofern im Rahmen der Beratung oder Hilfestellung durch SNK-
Mitglieder unvorhergesehene Ergebnisse oder Schäden an eigenen Geräten auf-
treten.

§ 12   Vereinskommunikation

 1  Soweit für Erklärungen in dieser Satzung Schriftform vorgeschrieben ist, wird sie 
auch durch Email ohne besondere qualifizierte Signatur gewahrt.

 2  Die Kommunikation erfolgt grundsätzlich per Email. Weitergehende Regelungen 
erfolgen in einer vom Vorstand zu beschließenden Vereinsordnung. Die Netiquet-
te wird Bestandteil dieser Vereinsordnung.

 3  Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vereinsordnung zur Kommunikation 
kann der Vorstand eine Beschränkung des Mailversands bis zur Anhörung bzw. 
Klärung des Sachverhalts beschließen.

§ 13   Satzungsänderung
 1  Die Einladung zur Mitgliederversammlung zwecks Satzungsänderung muss einen 

entsprechenden Antrag mit Begründung enthalten. Die Satzungsänderung bedarf 
der Mehrheit von zwei Dritteln der in der Mitgliederversammlung abgegebenen 
Stimmen und der Anwesenheit von 1/10 aller Mitglieder. Wird eine Anwesenheits-
zahl von 1/10 Mitglieder nicht erreicht, ist die nächste Mitgliederversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf 
ist bei der Einladung hinzuweisen.

 2 Der Vorstand wird ermächtigt, die Satzung zu ändern, soweit dies vom Finanzamt 
aus Rechtsgründen für erforderlich gehalten wird.

§ 13 3  Der Vorstand wird ermächtigt, die in dieser Satzung erwähnte(n) 
Vereinsordnung(en) - entsprechend den jeweils aktuellen Anforderungen an die 
Vereinsarbeit - anzupassen. Ausgenommen davon sind die Beitragsordnung und 
die Entschädigungsordnung (siehe § 5 und  
§ 6.2.f der Satzung).

§ 14   Auflösung
 1  Die Einladung zur Mitgliederversammlung zwecks Auflösung des Vereins muss 

einen entsprechenden Antrag mit Begründung enthalten.
 2  Der Beschluss über die Auflösung bedarf einer Mehrheit von mindestens 3⁄4 der 

abgegebenen Stimmen.
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Beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 26. Oktober 2021 
Für den Vorstand: 
Bärbel Rehr - stellvertretende Vorsitzende 

 3  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das Vereinsvermögen mit Zustimmung des Finanzamts unmittelbar und aus-
schließlich an die DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger), 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat.
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Vereinsordnung des SeniorenNet Kiel (SNK)

Abschnitt A  -  Datenschutzerklärung

Grundlage dieser Regelung ist § 10, letzter Satz, der Satzung des SNK. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung beschreibt die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch unseren Verein im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft. Sie erläutert auch die Wahl-
möglichkeiten, die Sie hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten haben („Ihre Rechte“) und 
wie man uns kontaktieren kann. 

I. Wer ist verantwortlich und wie kann ich den Datenschutzbeauftragten erreichen? 
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist 
Verein SeniorenNet Kiel (SNK) 
Postfach 4403 
24043 Kiel  
Telefon. 0431 9799 5931 
vorstand@seniorennet-kiel.de 
vertreten durch die Vorsitzende Bärbel Rehr. 

Für Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch uns oder zum Thema Da-
tenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten. 

II. Datenverarbeitung bei Ihrer Mitgliedschaft im Verein 
Wenn Sie durch Ihre Mitgliedschaft unsere Vereinszwecke unterstützen möchten, verarbeiten 
wir verschiedene Ihrer personenbezogenen Daten zu den nachfolgend dargestellten Zwecken. 

1. Mitgliederverwaltung 
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden Ihre Stammdaten (Name, Adresse 
Kontaktdaten), inklusive der von Ihnen angegebenen Bankverbindung/Kontodaten zur Beitrags-
verwaltung, verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b der 
DSGVO. 

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft informieren wir Sie per Post, E-Mail, ggf. Fax und Telefon über 
aktuelle Ereignisse, kommende Veranstaltungen und Berichte von durchgeführten Veranstal-
tungen, um die Vereinszwecke erfüllen zu können. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b der DSGVO. 

Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen, zuvor genannten Daten werden nach Ablauf von 
drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem die Vereinsmitgliedschaft beendet wurde, ge-
löscht. Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten, also Name, Zeitraum der Mit-
gliedschaft und Bankdaten, werden zehn Jahre nach Schluss des Jahres der letzten Beitrags-
abrechnung gelöscht. 
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Soweit dies zur Erfüllung von satzungsgemäßen Aufgaben erforderlich ist, werden personenbe-
zogene Daten der Mitglieder Beauftragten des Vereins mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt, 
diese Daten ausschließlich zur Erfüllung der Vereinsaufgaben zu verwenden und nach Erledi-
gung der Aufgaben zu löschen. 

2. Fotos und Informationen im geschützten Bereich unserer Website 
Zum Zwecke der internen Kommunikation können Fotos der Vereinsmitglieder im internen Be-
reich unserer Vereinswebseite veröffentlicht werden. Voraussetzung ist, dass Sie dieser Daten-
verarbeitung zustimmen. Natürlich können Sie gegen die Veröffentlichung von Fotos mit Ihnen 
jederzeit widersprechen. Nach Ihrem Widerspruch veröffentlichen wir die Bilder nicht mehr. Den 
Widerspruch richten Sie bitte per Mail an die oben unter Tz. I. genannte Adresse. Informationen 
zu Ihren Rechten finden Sie unten stehend zu Tz. III. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Buchstabe a der DSGVO. 
Im geschützten Bereich unserer Webseite werden Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnum-
mern der Mitglieder für alle Mitglieder bekannt gegeben, um den Informationsaustausch und Er-
fahrungsaustausch untereinander zu ermöglichen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 
Satz 1 Buchstabe b der DSGVO im Zusammenhang mit § 2 der Satzung. Die Mitglieder sind 
verpflichtet, die dort bereitgestellten Daten nur zu den oben genannten Zwecken zu verwenden. 

3. Weitergabe Ihrer Daten  
Personenbezogene Daten der Mitglieder werden an keinen Dachverband übermittelt. 
Soweit dies zur Ausübung von gesetzlichen Rechten der Mitglieder erforderlich ist (z.B. Minder-
heitenbegehren nach § 37 BGB) werden Mitgliedern personenbezogene Daten anderer Mitglie-
der gegen die Zusicherung zur Verfügung gestellt, diese lediglich zur Ausübung der gesetzli-
chen Rechte zu verwenden und nach Erledigung dieses Zwecks zu löschen. Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c der DSGVO. 

Mitgliederdaten werden im Rahmen einer Kooperation mit der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 
„Offener Kanal Schleswig-Holstein“ (OKSH) zugänglich gemacht, um die Teilnahme an Veran-
staltungen im Sinne des Satzungszwecks zu ermöglichen und zu organisieren. Rechtsgrundla-
ge hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b der DSGVO. Mit der AöR „OKSH“ ist ein Ver-
trag über die Auftragsverarbeitung im Sinne von Art. 28 DSGVO geschlossen. 

Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder werden auf der Webseite des Vereins zur Erleichterung 
der Kontaktaufnahme mit dem Verein veröffentlicht. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 
Satz 1 Buchstabe f der DSGVO. 
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III. Ihre Rechte als betroffene Person 

Alle betroffenen Personen haben folgende Rechte: 
• - Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
• - Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO) 
• - Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf „Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 
• - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO) 
• - Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

Darüber hinaus steht Ihnen ein allgemeines Widerspruchsrecht zu (vgl. Art. 21 Abs. 1 DSGVO), 
insbesondere wenn Daten auf Basis von Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f der DSGVO (be-
rechtigtes Interesse) verarbeitet werden. In diesem Fall ist der Widerspruch gegen eine Daten-
verarbeitung zu begründen. Sofern die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung er-
folgt, kann Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Für die Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich am einfachsten an die oben genann-
ten Kontaktdaten bzw. die im Impressum angeführte Anschrift. Darüber hinaus haben Sie das 
Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Beschlossen vom Vorstand am 18.05.2022 
Für den Vorstand:  
Bärbel Rehr, 1. Vorsitzende 
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Abschnitt B  -  Offizielle Kommunikation 

Grundlage dieser Regelung ist § 12 Ziffer 2 Satz 2 der Satzung des SNK. 
 
Die Kommunikation im SNK erfolgt grundsätzlich per E-Mail. 

Bei Einrichtung einer E-Mailadresse werden neue Mitglieder durch Tutoren und das Hilfeteam 
unterstützt.  

Innerhalb von 6 Monaten ist eine E-Mailadresse einzurichten. 

Nach diesem Zeitpunkt wird der Vorstand das Mitglied anhören und über die Möglichkeit weite-
rer Hilfestellung bzw. den Verbleib im SNK entscheiden. 

Zusätzlich können zur Kommunikation auch sichere Messenger-Dienste (z. B. SIGNAL) genutzt 
werden. 

Beschlossen vom Vorstand am 18.05.2022 
Für den Vorstand:  
Bärbel Rehr, 1. Vorsitzende 
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Abschnitt C  -  Netiquette  

Grundlage dieser Regelung ist § 12 Ziffer 2 Satz 3 der Satzung des SNK. 
 
Regeln für den Mailverkehr des SeniorenNet Kiel (SNK) 

Inhaltsübersicht 

1. Geltungsbereich 
2. Inhalt 
3. Form 
4. Weiterleitung 
5. Antworten 

1. Geltungsbereich 
1. Diese Netiquette ist verbindlich für alle Mails, die von Mitgliedern des SNK durch 

dessen Maillisten versandt werden. Sie sollte auch für E-Mails außerhalb der 
Mailinglisten, aber innerhalb des SNK beachtet werden.  

2. Eine E-Mail gilt als zu der Zeit empfangen, zu der sie zum Empfangs-Netzanbieter 
gelangt ist oder gelangt wäre, wenn dem SNK die richtige Empfangs-Mailadresse 
genannt worden wäre. 

2. Inhalt 
1. Das SNK ist kein rechtsfreier Raum. Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein 

Mensch sitzt! 
2. Sei vorsichtig mit Äußerungen über andere, eine Weiterleitung ist jederzeit möglich. 
3. Bleibe im Ton stets sachlich. Hast du dich über eine empfangene E-Mail geärgert, 

schlafe erst darüber 
4. Achte darauf, dass deine ironisch gemeinten Bemerkungen so gekennzeichnet sind, 

dass keine Missverständnisse entstehen können. Vermeide Sarkasmus. 
5. Anrede und Grußformel gehören zum guten Ton. 
6. Gib bei Zitaten die Quelle an. 
7. Unterlasse wirtschaftliche Werbung, auch für andere. 
8. Unterlasse parteipolitische, weltanschauliche oder religiöse Äußerungen. 
9. Unterlasse rassistische oder sexistische Texte oder Bilder, auch solche, die du als 

Scherz empfindest. 
10. Unterlasse, Kettenmails weiter zu senden. 
11. Wenn Du dem Autor einer Mail über die Große Liste antworten willst überlege bitte, 

ob dies auch andere interessieren könnte  - oder ob eine private E-Mail besser 
geeignet wäre. 
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3. Form 
1. Benutze Abkürzungen nur sparsam. 
2. Versuche, Deine E-Mail leicht verständlich zu verfassen. 
3. Durch Groß- und Kleinschreibung wird der Text leserlicher. 
4. Gib stets einen kurzen, aussagekräftigen Betreff an und behalte ihn bei weiteren  

E-Mails in derselben Sache bei. 
5. Zitieren von Mailtexten: Es wird nur der Teil zitiert, auf den du dich beziehst. 

Kürze den zitierten Text auf das notwendige Minimum! 

4. Weiterleitung 
1. Willst du Texte oder Bilder weiterleiten oder kopierte senden, hole vorher von 

Berechtigten die Zustimmung ein. Das gilt auch für abgeschriebene Texte. 
Berechtigte sind Absender, Verfasser, Bildner oder Verlag. 

2. Verändere bei Weiterleitung nicht den empfangenen Wortlaut. 
3. Das Veröffentlichen von E-Mails sollte nicht ohne die explizite Einwilligung des Autors 

geschehen. 

5. Antworten 
1. Achte auf die Antwortadresse, es kann eine Gruppe sein. 
2. Persönliche E-Mails sollen zeitnah beantwortet werden. 
3. Wenn du eine Gruppe gefragt hast, bitte um Antworten nur an dich, wenn die Lösung 

des betreffenden Problems voraussichtlich nur dich alleine interessieren wird. 
4. Generell gilt: Wenn du etwas mitteilen willst, das auch andere Leute interessieren 

dürfte, benutze die Mailing-Liste des SNK. Andernfalls ist eine private E-Mail 
passend. 

5. Hinweise auf Rechtschreibfehler, technische Probleme, offensichtliche Irrtümer oder 
Netiquetteverstöße tätigt man per persönlicher E-Mail. 

Beschlossen vom Vorstand am 18.05.2022 
Für den Vorstand:  
Bärbel Rehr, 1. Vorsitzende 
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